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Bank: Zürcher Kantonalbank
BC-Nr.: 700 / Konto: 80-151-4
SWIFT: ZKBKCHZZ80A
IBAN: CH41 0070 01100018 9641 7
MwSt.-Nr.: CHE-114.688.466 MWST

Was Sie ausserdem wissen sollten 

Kennzeichnung (gilt nur für Land- und Seetransport)

Kennzeichnung/Markierung für feste Stoffe: Kennzeichnung/Markierung für flüssige Stoffe:

Die nachfolgenden aufgeführten Kennzeichnungen von Versandstücken mit in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen 
Gütern dürfen seit dem 01.01.2011 so angewendet werden. Gegenüber den bis zum 31.12.2010 geltenden Vorschriften ist die 
Angabe der UN-Nummern keine Pflicht mehr. Sie darf jedoch ausserhalb der Kennzeichnung auf dem Versandstück immer 
noch angegeben werden (optional). In jedem Fall zwingend anzugeben ist die Bruttomasse der so zu versendenden Güter.

Die zusätzliche Kennzeichnung zur Ausrichtung (Pfeile nach oben) sind nur bei flüssigen Stoffen anzubringen.

Für die Kennzeichnung (schwarze Raute mit schwarzer Spitze oben und unten) ist zu beachten, dass Sie eine Mindestgrösse 
von 100x100mm Seitenlänge aufweisen muss. Sie kann im Ausnahmefall auf 50x50mm reduziert werden, wenn das Packstück 
zu klein ist, um die Kennzeichnung korrekt anbringen zu können. Die Kennzeichnung ist einseitig anzubringen. Schreiben Sie 
nichts in die Kennzeichnung hinein! Die Kennzeichnung zur Ausrichtung des Versandstücks (Pfeile nach oben) muss auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten angebracht werden (nur bei flüssigen Stoffen).

Für jedes Versandstücke gilt: max. 30 kg Bruttomasse (ausser wenn es anderweitig eingeschränkt oder sogar verboten ist). Die 
maximale Menge pro Innenverpackung finden Sie im ADR Tabelle 3.2.A, Spalte 7a oder mittels Software SimplyShipping.

Damit die Bruttomasse nicht an einer beliebigen Stelle auf das Paket geschrieben werden muss, kann auch die zulässige 
Kennzeichnung mit vorgedruckten Feldern für die Zusatzangaben verwendet werden:

Kennzeichnung mit Zusatzangaben für feste Stoffe: Kennzeichnung mit Zusatzangaben für flüssige Stoffe:
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